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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28, 99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst 
bundesweit kostenfrei unter� 116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter� 116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: � 116 117
www.zahnarzt-notdienst.de

Öffnungszeiten Apotheken
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag	 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	 09.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag*	 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag	 09.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!
* 	 Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 18.00 Uhr

Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)

Notrufe und Bereitschaftsdienste

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt
Schiedsperson: 	 Herr Norbert Liebelt
Telefon Nr.: 	 0172-35 03 98 8,
E-Mail: 	 schiedsstelle@vg.badtennstedt.de
oder über:	 VG Bad Tennstedt,
	 Hauptamt Herr Fischer, Markt 1, 
	 99955 Bad Tennstedt
Telefon Nr.: 	 036041 – 38038
E-Mail: 	 Thomas.Fischer@vg.badtennstedt.de
Sprechstunden nach Terminvereinbarung

Notfalldienst  
für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

	 Montag, Dienstag, Donnerstag	 16:00 – 18:00 Uhr
Gerade Kalenderwoche Ungerade Kalenderwoche
(12. KW)
18. März – 22. März 2019

(11. KW)
11. März – 15. März 2019

Mo: Dr. med. Kley
Tel. Nr. 036041-41031

Mo: Dipl. Med. Beylich
Tel. Nr. 036041-57033

Die: Dr. med. Arand
Tel. Nr. 036041-57271

Die: Dipl. Med. Kämpf
Tel. Nr. 036041-56313

Do: Dipl. Med. Funke
Tel. Nr. 036041-57094

Do: Dr. med. Klemmer
Tel. Nr. 036041-56267
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

TAGESORDNUNG ZUR SITZUNG DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Termin: Montag, 25. März 2019, um 19:00 Uhr
Ort: Rathaus - Rathaussaal -, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt

Tagesordnung
- öffentlich -

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Annahme der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung
4. Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 

17.12.2018
5. Beratung und ggf. Beschlussfassung zum Neuerlass der 

Hauptsatzung der VG Bad Tennstedt
6. Beratung und ggf. Beschlussfassung zum Neuerlass der Ge-

schäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung der VG 
Bad Tennstedt

7. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren der 
Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt

8. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten 
und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig 
zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, der 
Freiwilligen Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt

9. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Gemein-
de Bruchstedt "Verbesserung der ärztlichen Versorgung in der 
VG Bad Tennstedt'

10. Beratung und Beschlussfassung über das erarbeitete Elekt-
romobilitätskonzept für die Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt

11. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Leis-
tung "Softwareupgrade Sage Lohn XL auf Sage HR Persona-
labrechnung Professional"

12. Beratung und ggf. Beauftragung des Gemeinschaftsvorsitzen-
den zur Einholung von Angeboten über eine Strukturanalyse 
der Verwaltungsorganisation sowie anschließende Erstellung 
eines Personalentwicklungskonzeptes durch eine externe Firma

13. Information zur Neugründung des GUV "Helbe" im Rah-
men des neuen Thüringer Wassergesetzes

14. Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden
- nicht öffentlich -

15. Feststellung der Beschlussfähigkeit
16. Annahme der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der 

Sitzung
17. Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift 

vom 17.12.2018
18. Personalangelegenheiten
19. Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden
Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten!
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN DIE RATS-APOTHEKE IN BAD TENNSTEDT
Der Förderverein für geistig behinderte Schüler e.V. des THEP-
RA Förderzentrums "Am Fernebach" in Bruchstedt, hat von der 
Rats-Apotheke Bad Tennstedt am 19.02.19 eine Spende in Höhe 
von 250,00 Euro erhalten. Die Übergabe erfolgte in gemütlicher 
Runde und in Gemeinschaft mit dem Heimatverein Klettstedt und 
dem Kindergarten Kutzleben, die ebenfalls eine Spende erhielten.
Schon seit einigen Jahren bekommt unser Verein diese Unterstüt-
zung vom Inhaber der Apotheke, Herrn Andreas König und den 
Mitarbeiterinnen der Rats-Apotheke, denen es wichtig ist vor Ort 
und in der Region zu helfen.
Wir bedanken uns im Namen des Vorstandes und der Mitglieder 
des Fördervereines, bei Herrn König, der Filialleiterin Frau Martin 
und ihren Mitarbeiterinnen und natürlich auch bei den Kunden 
der Rats-Apotheke für diese freundliche Unterstützung und ver-
sichern, den Betrag sinnvoll für die Belange unserer Schüler im 
Förderzentrum einzusetzen.
Vielen Dank der Vorstand

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT:
15. März 2019 – Schlemmermarkt in Kirchheilingen
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
16. März 2019 – Stiftungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Bad 
Tennstedt
(weitere Informationen finden Sie unter den Stadtnachrichten Bad 
Tennstedt)

31. März 2019 – Großer Flohmarkt in Bad Tennstedt
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
03. April 2019 – Tag der offenen Tür Kita „Haus Sonnen-
schein“ Bad Tennstedt
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
Weitere Veranstaltungstipps finden Sie auf der Internetseite 
www.badtennstedt.de oder im Kalender 2019 der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt.
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Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN

zur Wahl der Stadtratsmitglieder am 26.05.2019

1.
In der Stadt Bad Tennstedt sind am 26. Mai 2019 14 Stadtrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds/ Stadtratsmit-
glieds sind Wahlberechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebens-
jahr vollendet haben (§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 28 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
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versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauf-
tragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht 
der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wäh-
ler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Stadtratsmitglieder zu 
wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 
2019) tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listen-
verbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Bad Tennstedt, den 05.03.2019
Noa
Wahlleiter

Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Stadtrat 
der Stadt Bad Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so-
viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadtratsmitglieder 
zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 56 Unterstützer 
= 66 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder im Kreistag 
aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen 
vertreten sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstüt-
zungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Stadt liegt, oder 
im Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Stadt mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
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BESCHLÜSSE STADT BAD TENNSTEDT VOM 31.01.2019
2019/04
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Friedhofs-
satzung der Stadt Bad Tennstedt in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 10
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 10
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 1

SATZUNG STADT BAD TENNSTEDT

2. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung  
der Stadt Bad Tennstedt

Aufgrund der §§ 2 (2) sowie § 19 (1) Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) sowie des § 33 des Thür. 
Bestattungsgesetzes vom 19.05.2004 (GVBl. S. 505 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 06.06.2018 (GVBl. S. 
229) hat der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt in seiner Sitzung am 
31.01.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Friedhofssatzung der Stadt Bad Tennstedt vom 21.10.2013, 
zuletzt geändert am 10.06.2014, wird wie folgt geändert:
1.	 § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 Punkt d) wird das Wort „Kindergrabstätten“ ersetzt 
durch „Urnengemeinschaftsgrabstätten“
b) Abs. 2 Punkt f ) wird ersatzlos gestrichen
2.	 § 13 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 S. 3 erhält folgende Fassung:
„Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist auf Antrag zulässig.“
b) Abs. 1 S. 4 wird angefügt:
„Ein Rechtsanspruch für den Antragsteller auf Verlängerung des Nut-
zungsrechts besteht nicht.“
c) Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Es werden eingerichtet:
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis vollendetem 5. Lebensjahr 

für Einzelgräber (für eine Leiche)
b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 

für Einzelgräber (für eine Leiche)
c) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 

für Doppelgräber (für zwei Leichen)“
d) Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Es ist jedoch zulässig, in einer Reihengrabstätte nach Abs. 2 b) zu-
sätzlich eine Urne zu bestatten, bei Doppelgrabstätten nach Abs. 2 c) 
max. zwei Urnen.“

3.	 § 14Abs. 2 S. 3 erhält folgende Fassung:
„Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes einer Urnengrabstätte nach 
Abs. 1 a) und einer Grabstätte für Erdbestattungen nach Abs. 1 c) ist 
auf Antrag zulässig.“

4.	 § 15 erhält folgende Fassung:
„(1) Grabstätten „Unterm grünen Rasen“ dienen der Beisetzung von 
Urnen ohne Kennzeichnung der Beisetzungsstelle (Rasenfläche). Sie 
werden von der Stadt angelegt, ausgestattet und auf Dauer gepflegt. 
Die Urnen werden anonym beigesetzt. Nachkauf von Nutzungsrechten 
und Umbettungen aus der Grabstätte „Unterm grünen Rasen“ sind 
ausgeschlossen.
(2) Das Niederlegen von Blumen darf nur an den dafür vorgesehenen 
Stellen erfolgen. Das Betreten der Rasenfläche ist nicht gestattet.“
5.	 § 16 wird ersatzlos gestrichen
6.	 § 17 wird zu § 16.
7.	 § 17 erhält folgende Fassung:
„Nutzungsrecht
(1) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Graburkunde.
(2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für 
den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nut-

zungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten mit deren Zustimmung über:
a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf den Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft,
c) auf den Partner einer auf Dauer angelegten nicht ehel. Lebens-

gemeinschaft,
d) auf die Kinder,
e) auf die Stiefkinder,
f ) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigten Ihrer Väter oder 

Mütter,
g) auf die Eltern,
h) auf die (vollbürtigen) Geschwister,
i) auf die Stiefgeschwister,
j) auf die nicht unter a) – i) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste Nutzungs-
berechtigter.
(3) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur 
auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 2 Satz 2 genannten Personen 
übertragen. Es bedarf hierzu die vorherige Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.
(4) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach 
Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.“
8.	 § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
In Punkt a) wird das Wort „Kindergrabstätten“ ersetzt durch „Rei-
hengrabstätten“.
In Punkt 3. unter a) wird die Bezeichnung „Kindergräber“ ersetzt 
durch „Reihengrabstätten für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Le-
bensjahr“.
9.	 § 30 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
„Die Urnenbeisetzung in eine Grabstätte „Unterm grünen Rasen“ ist 
während der Trauerfeier nicht erlaubt.“
b) § 30 wird um Abs. 4 ergänzt:
(4) „Auf Grund der Größe des Friedhofes darf am gleichen Tage zur 
gleichen Uhrzeit in Würdigung des Verstorbenen, nur eine Trauerfeier 
durchgeführt werden. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Trauerfei-
ern am gleichen Tage ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen, er 
beträgt mindestens drei Stunden.“

Artikel 2
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Friedhofssatzung, wie sie 
sich aus der 1. und 2. Änderung ergibt, neu bekannt zu machen.

Artikel 3
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
Bad Tennstedt, den 14.02.2019
Weimann
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der 
Stadt Bad Tennstedt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung wurde die Än-
derungssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-
Kreises angezeigt und der Eingang mit Datum vom 11.02.2019 
bestätigt (AZ.: 07.3-1406-0023/19).
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Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 21 Abs. 4 Thüringer Kom-
munalordnung Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die die Ausfertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Stadt Bad Tennstedt 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Bad Tennstedt, den 05.03.2019
Jens Weimann
Bürgermeister

BESCHLÜSSE STADT BAD TENNSTEDT VOM 31.01.2019
2019/05
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad 
Tennstedt in vorliegender Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 10
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 10
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 1

SATZUNG STADT BAD TENNSTEDT

Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad Tennstedt

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), der §§ 1, 2, 11 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 
07.August 1991 (GVBl. S. 285, 329), in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2017 (GVBl. S. 150) 
und des § 34 der Friedhofssatzung der Stadt Bad Tennstedt vom 
21.10.2013, zuletzt geändert am 10.06.2014, hat der Stadtrat der 
Stadt Bad Tennstedt in der Sitzung vom 31.01.2019 die folgende 
Gebührensatzung beschlossen:

I. Gebührenpflicht
§ 1

Gebührenerhebung
Für die Benutzung des Friedhofs und ihrer Einrichtungen und An-
lagen im Rahmen der Friedhofssatzung der Stadt Bad Tennstedt 
vom 21.10.2013, zuletzt geändert am 10.06.2014 werden Gebüh-
ren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühren für Leistungen oder Genehmigungen 
nach der Friedhofssatzung sind:
a) bei Erstbestattungen

1. der Ehegatte
2. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,
3. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft,
4. die Kinder,
5. die Eltern,
6. die Geschwister,
7. die Enkelkinder,
8. die Großeltern,
9. die nicht bereits unter Ziffer 1 bis 8 fallenden Erben.

b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.
c) wer sonstige in der Friedhofssatzung aufgeführten Leistungen 

beantragt oder in Auftrag gibt.
(2) Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch
a) der Antragsteller,
b) diejenige Person, die sich der Gemeinde gegenüber schriftlich 

zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach der Friedhofssatzung, und zwar mit der Beantragung 
der jeweiligen Leistung.

(2) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des entsprechenden Gebührenbescheides fällig.

§ 4
Rechtsbehelfe/Zwangsmittel

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser 
Satzung regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.
(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranzie-
hung zu Gebühren nach dieser Gebührensatzung wird die Ver-
pflichtung zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.
(3) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Sat-
zung erlassenen Gebührenbescheide gelten die Vorschriften des 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung.

II. Gebühren
§ 5

Gebühren für die Benutzung der Trauerhalle
Für die Benutzung der Trauerhalle werden folgende Gebühren er-
hoben:
a) Benutzung der Trauerhalle anlässlich

der Trauerfeier
100,00 Euro

§ 6
Bestattungsgebühr „Unterm grünen Rasen“ 

und Urnengemeinschaftsgrab
Für den Erdaushub und die Verfüllung von einer Grabstätte wer-
den folgende Gebühren erhoben:
a) „Unterm grünen Rasen“ 34,00 Euro
b) Urnengemeinschaftsgrab 34,00 Euro

§ 7
Erwerb des Nutzungsrechts an einer Grabstätte

(1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende 
Gebühren erhoben:
a) Reihengrabstätte zur Beisetzung

eines Verstorbenen
im Alter bis zu 5 Jahren 500,00 Euro

b) Reihengrabstätte zur Beisetzung
eines Verstorbenen
über 5 Jahre 1.165,00 Euro

c) Doppelgrabstätte 3.080,00 Euro

(2) Für die Überlassung einer Urnengrabstätte
werden erhoben 400,00 Euro
(3) Für die Überlassung einer Grabstätte „Unterm grünen Rasen“
werden erhoben 392,00 Euro
(4) Für die Überlassung eines Beisetzungsplatzes
in einer Urnengemeinschaftsgrabstätte
werden erhoben 842,00 Euro
(einschließlich anteilige Kosten der Stele und Beschriftung des 
Grabmales)
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(5) Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes (§§ 13 ff. der Fried-
hofssatzung) werden je Grabstelle und Jahr der Verlängerung fol-
gende Gebühren erhoben:
a) bei Reihen- und Doppelgräbstätten 1/25 der unter Abs. 1 a) 

bis c) erhobenen Gebühren
b) bei Urnenreihengrabstätten 1/20 der unter Abs. 2 erhobenen 

Gebühren

§ 8
Gebühren für Grabräumung und Ersatzvornahme

(1) Für die Räumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit/
Nutzungszeit oder nach der Entziehung des Nutzungsrechts durch 
den Friedhofsträger bzw. von ihm beauftragten Unternehmer (§ 26 
der Friedhofssatzung) werden folgende Gebühren erhoben:
Für die Beseitigung von Grabmalen und Abdeckplatten und ähnli-
chen Einrichtungen bei:
a) Urnenreihengrab und Reihengrab Verstorbener

im Alter bis
bis zu 5 Jahren 38,00 Euro

b) Reihengrab 90,00 Euro
c) Doppelgrab 237,00 Euro
(2) Die Entsorgungskosten der Grabmale und Abdeckplatten und 
ähnlichen Einrichtungen werden gesondert ausgewiesen und in 
Rechnung gestellt.
(3) Für die Beseitigung der Grabstätten und ähnlichen Einrichtun-
gen im Zuge der Ersatzvornahme (§ 23 der Friedhofssatzung) wird 
ein Stundenverrechnungssatz für Stadtarbeiter des Bauhofes Bad 
Tennstedt in Höhe von 35,00 Euro zuzüglich Kosten nach Abs. 2 
erhoben.

§ 9
Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden erhoben für:
a) Verlängerung oder Übertragung

des Nutzungsrechtes
12,00 Euro

b) Genehmigung für Grabeinfassung und Stein 6,00 Euro
c) Genehmigung für Räumung vor Ablauf

der Ruhezeit
6,00 Euro

d) Genehmigung für Umbettungen 12,00 Euro

§ 10
Sonstige Gebühren

(1) Für Grabstätten deren Nutzungsrechte vor dem 17.01.2015 
verliehen worden sind, erhebt die Stadt Bad Tennstedt für die 
Bereitstellung von Containern zur Aufnahme des Abraumes der 
Grabstellen (verwelkte Blumen, Kränze etc.) sowie für die Wasse-
rentnahme jährlich eine Gebühr für
a) Urnengrabstätten 5,00 €
b) Reihengrabstätten 5,00 €
c) Doppelgrabstätten 10,00 €
d) Kindergrabstätten 0,00 €
Familiengräber werden als Doppelgräber angesehen.
(2) Abweichend vom § 3 entsteht die Gebühr nach Abs. 1 zum 
01.01. eines jeden Jahres und wird jeweils zum 01.07. fällig.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 22.12.2014 außer Kraft.

Bad Tennstedt, den 14.02.2019
Weimann
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad 
Tennstedt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung wurde die Sat-
zung der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises 
angezeigt und der Eingang mit Datum vom 11.02.2019 bestätigt 
(AZ.: 07.3-1528-0024/19).

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 21 Abs. 4 Thüringer Kom-
munalordnung Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die die Ausfertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Stadt Bad Tennstedt 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Bad Tennstedt, den 05.03.2019
Jens Weimann
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

AUFRUF ZUM 3. FRÜHJAHRSPUTZ IN BAD TENNSTEDT

Werte Bürgerinnen und Bürger,

nach den erfolgreichen Frühjahrsputzaktionen in den letzten Jahren, würde ich mich sehr freuen, wenn sich auch in diesem Jahr wieder 
viele freiwillige Helfer finden, die die Stadtarbeiter bei einem gemeinsamen Einsatz unterstützen um den „Winterdreck“ aus unserer 
Kurstadt zu entfernen.
Lassen Sie uns gemeinsam für mehr Ordnung und Sauberkeit in unserer Kurstadt sorgen. Ich habe dafür den 30. März 2019 um 09:00 
Uhr geplant.
Ob nun vor Ihrem eigenen Grundstück oder in öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel Kurpark, Grünanlagen, Spielplatz bzw. Rad- 
und Wanderwege, alles ist wichtig.
Entsprechendes Reinigungsgerät, wie Besen, Schaufel bzw. Laubbesen bitte ich selbst vorzuhalten. Den anfallenden Unrat bitte ich in 
kompostierbaren Abfall und Müll zu trennen, damit wird die Entsorgung erleichtert.
Ich hoffe auf Ihre zahlreiche Unterstützung bei dieser Aktion.
Ihr Jens Weimann
Bürgermeister

ORT MIT HEILQUELLENKURBETRIEB
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
vermehrt tritt aktuell die Frage auf, warum muss in unserem Kur-
ort plötzlich alles so schnell gehen, so viele Maßnahmen und Bau-
stellen zeitgleich begonnen werden.

Lassen Sie mich dazu etwas zurückblicken.
Im Jahr 2001 fasste der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt einen 
Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses von 1993 in dem das 
Prädikat Heilbad festgelegt war. Der Beschluss aus dem Jahr 2001 
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zielte auf die Antragstellung zur Prädikatisierung im Jahr 2005 für 
ein Prädikat „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“.
Hierbei handelte es sich schon um eine niedrigere Stufe als zuvor.
Der Beschluss wurde auf Grundlage einer Studie von Reppel & 
Partner gefasst. Dieses Zertifikat „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 
wurde im Jahr 2005 erlangt. Die Geltungsdauer beträgt 15 Jahre. 
Fest stand zum damaligen Zeitpunkt schon, dass selbst der Erhalt 
des Status „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ nicht in Eigendyna-
mik erfolgen wird. Es muss dauerhaft und ständig an den Kriteri-
en gearbeitet werden. Letztmalig fasste der Stadtrat der Stadt Bad 
Tennstedt im Jahr 2010 einen Beschluss, alles zum Erhalt des Status 
zu tun. Schon damals waren die Brisanz und die zu erwartenden 
Schwierigkeiten bekannt. Leider blieb es bei der Beschlussfassung. 
Der Erhalt eines solchen Status ist und bleibt kein Selbstläufer. 
Hier sind die verantwortlich handelnden der Stadt stets gefordert 
alles Mögliche für dessen Erhalt zu tun.
Es liegt ausschließlich im Handlungsspielraum der Stadt die Rah-
menbedingungen für unsere Gaststätten und Beherbergungsbe-
triebe zu schaffen, so dass diese sich entsprechend positionieren, 
ausrichten und zertifizieren können.
Seit dem Jahr 2016 stehe ich nun in dieser Pflicht. Gemeinsam 
mit der Verwaltung, den Stadträtinnen und Stadträten sowie dem 
Heilbäderverband arbeiten wir intensiv an der Lösung dieser Pro-
bleme. Wir sind seit 2017 mit der Planung der jetzt anlaufenden 
Projekte beschäftigt.
Viele kleine Probleme können wir nur gemeinsam anpacken – hier 
rede ich vor allem von Sauberkeit und Ordnung in unserer Kurstadt.
Nun kurz zu den Projekten. Barrierefreiheit ist eines der großen 
Ziele, so sind auch die Baumaßnahmen ausgerichtet. Die Herren-
straße wird in diesem Jahr grundhaft saniert und schließt sich an 
die im Jahr 2017 fertiggestellte Brauereistraße an.
Die Fußgängerbrücke am Goetheweg / Darrgasse wird neu ent-
stehen.
Der Kurpark wird neu gestaltet, barrierefrei und attraktiv für unse-
re Besucher und selbstverständlich für alle Bad Tennstedter.
Die Stützmauer in der Turmstraße wird erneuert, hier steht drin-
gender Handlungsbedarf, da sonst eine Sperrung droht.

Des Weiteren geht die Erschließung des Bebauungsgebietes „Am 
Mäuerchensweg“ weiter. Hier liegt ein gültiger Bebauungsplan seit 
den 90’er Jahren vor. Die Nachfrage an Baugrundstücken ist vor-
handen und wir können diese aktuell leider nicht bedienen.
Warum nun alles in diesem Jahr?
Das ist eine sehr häufig gestellte Frage.
Viele der durch die Stadt genutzten Förderprogramme sind zeitlich 
begrenzt. Die meisten Enden im Jahr 2021. Ob diese Programme 
anschließend weiter aufgelegt werden und zu welchen Konditi-
onen, ist nicht absehbar. Aus diesem Grund ist hier ein zügiges 
handeln notwendig. Bei den meisten Programmen im Bereich der 
Stadtsanierung haben wir einen Fördersatz von 80%, dies gilt es 
bestmöglich nach den finanziellen Mitteln der Stadt und so nach-
haltig wie möglich für die Zukunft auszuschöpfen.
Viele Maßnahmen und Arbeiten nehmen außerdem unsere Stadt-
arbeiter wahr. Das läuft parallel zum „Tagesgeschäft“, so beispiel-
weise die Umgestaltung der Grünanlagen.
Insgesamt betrachtet tragen alle begonnen Baumaßnahmen und 
Ordnungsmaßnahmen dazu bei, die Stadt in ihrem gesamten Er-
scheinungsbild attraktiver zu gestalten.
Den Antrag zum Erhalt des Status „Ort mit Heilquellenkurbe-
trieb“ habe ich auf den Weg gebracht. Die Entscheidung darüber 
wird im Spätherbst fallen. Dazu wird es eine Ortsbegehung mit 
dem dafür zuständigen Gremium geben.
Wir, Bürgermeister, Stadträte und Verwaltung, werden weiterhin 
alles dafür tun, dass wir seitens der Stadt diese Kriterien erfüllen. 
Jedoch sind wir alle in Bad Tennstedt gefordert, unseren Beitrag 
zu leisten.
Kurstadt ist nicht nur ein Wort!
Es ist ein Prädikat, ein Alleinstellungsmerkmal für eine Stadt, für 
unsere Stadt und das muss erarbeitet und verdient werden – daran 
sollten wir gemeinsam arbeiten.
Aus diesem Grund bitte ich an dieser Stelle um Ihr Verständnis 
für die bei den Bauarbeitenanstehenden Unannehmlichkeiten, 
ermutige Sie aber auch – lassen Sie uns gemeinsam für die Kur-
stadt Bad Tennstedt kämpfen!
Jens Weimann
Bürgermeister

134 JAHRE FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD TENNSTEDT
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Tennstedt feiert am Samstag, dem 16. März 2019, sein 134. Stiftungsfest.

Hierzu laden wir Sie recht herzlich zur Feuerwehrdisco ab 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Bad Tennstedt ein.

Eintritt : € 5,00 an der Abendkasse

Wir freuen uns schon heute auf Ihr Kommen.

Freiwillige Feuerwehr Bad Tennstedt

ROSENMONTAGSFEIER IN DER AWO TAGESPFLEGE BAD TENNSTEDT
Ein stimmungsvolles Fest feierten am 04.03.2019 unsere Tagesgäs-
te mit dem Team der AWO Tagespflege.
Von Sketchen über lustige Lieder bis hin zum guten Essen war 
es ein rundum gelungenes Fest. Lachen und Spaß begleiteten uns 
durch den Tag. Den Höhepunkt bildete der Rosenmontagsumzug 
der Stadt Bad Tennstedt.
So bescherte uns die Faschingszeit auch in diesem Jahr ein ab-
wechslungsreiches Beschäftigungsangebot.
Wir, die Mitarbeiter der AWO Tagespflege, bedanken uns für die 
Unterstützung durch den Frauenchor Bad Tennstedt und den Kin-
dern und Erziehern der Kita „Haus Sonnenschein“.
Schon jetzt freuen wir uns mit unseren Tagesgästen auf die Karne-
valssession 2020.
Laila Stang
Leitung AWO Tagespflege
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Gemeindenachrichten aus Ballhausen

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL  
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Ballhausen sind am 26. Mai 2019 8 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahlbe-
rechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Großbri-
tannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
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rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Ballhausen, den 05.03.2019
Wohlgefahrt
Wahlleiter

Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Ballhausen vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag je-
der Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 32 Un-
terstützer = 42 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften
persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom 
Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis 
zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 12 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 05/2019

BESCHLÜSSE GEMEINDE BALLHAUSEN VOM 27.02.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Grundstückes Klein-
ballhausen, Flur 6, Flurstück 21 mit 480 m², eingetragen im LGB 
1071 Gemeinde Ballhausen. Die Gemeinde Ballhausen benötigt 
das Grundstück zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht. Der Bürger-
meister wird bevollmächtigt, die Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt zu beauftragen, die weiteren Schritte für einen Verkauf 
einzuleiten. Sollte ein Verkauf nicht zustande kommen, dann greift 
der Beschluss Nr. 2018/23 vom 06.12.2018 – Abbruch Gebäude 
„Santa Maria“
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 8
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2019/05
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen stimmt der Beschaf-
fung eines LF 8/6 IVECO Magirus, der Firma Brandschutztech-
nik Müller aus 99869 Günthersleben für einen Gesamtpreis von 
77.433,43 € zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 8
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2019/06
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen beruft für die Durch-
führung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Herrn Matthias 
Wohlgefahrt – Bediensteter der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiter 
sowie Frau Daniela Wohlgemuth - Bedienstete der der VG Bad 
Tennstedt - als dessen Stellvertreterin.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 8
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Gemeindenachrichten aus Blankenburg

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL 
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Blankenburg sind am 26. Mai 2019 6 Gemein-
deratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen.
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terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag je-
der Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 24 Un-
terstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl – (22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-

Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt und 
volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellver-
treter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter be-
zeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der 
Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zwei-
felsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und 
sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahl-
leiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Blankenburg vertreten sind, müssen neben den Un-
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auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-

vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Blankenburg, den 05.03.2019
Seidl
Wahlleiterin

BESCHLÜSSE GEMEINDE BLANKENBURG VOM 21.02.2019
2019/03
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg beruft für die 
Durchführung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Frau San-
dra Seidl – Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiterin 
sowie Frau Sabine Bohn - Wahlberechtigte der Gemeinde - als 
deren Stellvertreterin.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

2019/04
Beschluss:
Der Gemeinderat vergibt die Leistung, Beschaffung von Einsatz-
bekleidung für die FFw, an die Firma Brandschutztechnik Mül-
ler aus 99869 Günthersleben.(Fabrikat NTI, Angebotssumme 
6.306,05€)
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

für die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 mittels Allgemeinverfügung gemäß § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum 
Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung 
von Einzelsteuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A 
+ B mittels Allgemeinverfügung festzusetzen.
1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg hat in seiner Sit-
zung am 08.01.2019 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 271 v. 
H. und Grundsteuer B auf 389 v. H. für das Kalenderjahr 2019 
festgesetzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2018 ist damit keine Än-
derung eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbe-
scheiden für das Kalenderjahr 2019 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundla-
ge (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheid Erteilung nicht 
geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 

Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794), die Grundsteuer für 
das Kalenderjahr 2019 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2018 
veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundab-
gabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an 
den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitsta-
gen auf ein Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu 
überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungs-
auftrag erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die be-
reits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 13, Markt 1, 
99955 Bad Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten ein-
gesehen werden.
2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Be-
messung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohn-
grundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. 
Für diese Grundsteuer ist die Steueranmeldung jährlich, zum Be-
ginn des Kalenderjahres bis zum Fälligkeitstag, neu abzugeben  
(§ 44 Abs. 3 GrStG).
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Der Steuerpflichtige ist von seiner Erklärungspflicht für die Folge-
jahre nur befreit, wenn keine Änderungen eintreten.
3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird 
gemäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanz-
amtes ein Grundsteuerbescheid erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungs-

gemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, 
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt 
mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung folgenden Tages.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des 
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der fest-
gesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Sola
Bürgermeister �  Blankenburg, den 01.03.2019

JAGDGENOSSENSCHAFT BLANKENBURG

Einladung

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Blankenburg findet am Donnerstag, den 04. April 2019 um 19.00 Uhr in 
der Gaststätte in Blankenburg statt.
Der Vorstand lädt dazu alle Landbesitzer der Gemarkung Blankenburg recht herzlich ein.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Verlesen der Tagesordnung
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit und Verlesen von Vollmachten
3. Bericht des Vorsitzenden und des Kassenwartes
4. Entlastung des Vorstandes
5. Berichte der Jagdpächter
6. Beschluß über die Verteilung des Reinertrages vom vergangenen Pachtjahr
7. Verschiedenes

Sabine Bohn
Jagdvorsteher

Gemeindenachrichten aus Bruchstedt

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL DER 
GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Bruchstedt sind am 26. Mai 2019 6 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland,Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürK-
WG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
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tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Bruchstedt vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag je-
der Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 24 Un-
terstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften
persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom 
Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis 
zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
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4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl – (22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Bruchstedt, den 05.03.2019
Nucke
Wahlleiterin

Gemeindenachrichten aus Haussömmern

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL DER 
GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Haussömmern sind am 26. Mai 2019 6 Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-

britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind.
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3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Haussömmern vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 
24 Unterstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen 
einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) 
bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unter-
zeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
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4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Haussömmern, den 05.03.2019
Voigt
Wahlleiter

BESCHLÜSSE GEMEINDE HAUSSÖMMERN VOM 19.02.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Haussömmern beruft für die 
Durchführung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Herr Denis 
Voigt - Bürgermeister der Gemeinde - als Wahlleiter sowie Herr 
Manuel Krüger - Wahlberechtigter der Gemeinde - als dessen 
Stellvertreter.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 5
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 5
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Gemeindenachrichten aus Hornsömmern

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL  
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Hornsömmern sind am 26. Mai 2019 6 Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
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Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine ge-
meinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern 
einer Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wähler-
gruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Hornsömmern vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 
24 Unterstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr

1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen.
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dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 

gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Hornsömmern, den 05.03.2019
Krahl
Wahlleiterin

BESCHLÜSSE GEMEINDE HORNSÖMMERN VOM 29.01.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2019 in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

SATZUNG GEMEINDE HORNSÖMMERN

Haushaltssatzung der Gemeinde Hornsömmern 
(Unstrut-Hainich-Kreis) für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 55 ThürKO erläßt die Gemeinde Hornsömmern 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 204.100,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 74.800,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 330 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 34.000,00 € fest-
gesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2019 in Kraft.

Hornsömmern, den 14.02.2019
Gemeinde Hornsömmern
(Siegel)
Heinz Schröter
Bürgermeister
Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Hornsöm-

mern für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 2019/01 vom 29.01.2019 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Hornsömmern die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt des Unstrut-Hainich Kreises, Kommunal-
aufsicht, hat mit Schreiben vom 12.02.2019 (Az.:07.3-1512-
0025/19) die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang be-
stätigt.

	 Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Satzung nicht.
	 Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde Horn-
sömmern unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend geworden ist.

3.	 Gemäß § 57 (3) Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der Ge-
meinde Hornsömmern für das Haushaltsjahr 2019 in der Zeit 
vom 18.03.2019 bis 29.03.2019 bei der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während der Sprechzeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur Entlastung 
und Beschlußfassung über die Jahresrechnung des Haushalts-
jahres 2019 nach § 80 (3) Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
zur Verfügung gehalten.

Hornsömmern, den 05.03.2019
Heinz Schröter
Bürgermeister

BESCHLÜSSE GEMEINDE HORNSÖMMERN VOM 29.01.2019
2019/02
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2018 – 2022 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

2019/03
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Gemeindenachrichten aus Kirchheilingen

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL  
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Kirchheilingen sind am 26. Mai 2019 8 Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-

lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
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Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Kirchheilingen vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 
32 Unterstützer = 42 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften
persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom 
Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis 
zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
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in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Alternativ wird die Liste zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften ebenfalls bei der Gemeinde Kirchheilingen ausgelegt. Die 
Auslegung erfolgt in diesem Fall
montags 8.00 Uhr -16.00 Uhr
dienstags 10.00 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 8.00 Uhr -16.00 Uhr
freitags - geschlossen -
in 99947 Kirchheilingen, Gemeindebüro, Brühl 130e.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Kirchheilingen, den 05.03.2019
Bohn
Wahlleiterin

BESCHLÜSSE GEMEINDE KIRCHHEILINGEN VOM 19.02.2019
2019/03
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheilingen beruft für die 
Durchführung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Frau An-
nett Bohn – Bedienstete der Gemeinde - als Wahlleiterin sowie 
Frau Erika Köhler - Wahlberechtigte der Gemeinde - als deren 
Stellvertreterin.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 9
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Nichtamtlicher Teil

NACHTRAG ZUM VERANSTALTUNGSKALENDER 2019 - GEMEINDE KIRCHHEILINGEN
30.04.2019 Walpurgisfeuer auf dem Ehrenhain
30.11.2019 Weihnachtsmarkt bei der Bäckerei Bergfeld ab 14.00 Uhr
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PETERSTAGSPINNSTUBE IN KIRCHHEILINGEN
Der Heimatverein Kirchheilingen e.V. hatte zum 24.2.2019 zur 
Spinnstube in den "Alten Speicher" eingeladen. Etwa 70 Besucher 
waren der Einladung gefolgt und neben vielen Kirchheilingern 
konnten wir auch Gäste aus Bad Tennstedt, Sundhausen, Merx-
leben und Nägelstedt begrüßen. Hartmut Dölle, unser Vereins-
vorsitzender, eröffnete die Spinnstube und Monika Lenzer führte 
durchs Programm. Nachdem man sich bei Kaffee und Heimatver-
einskuchen gestärkt hatte, konnte man den Darbietungen folgen 
oder "Dorftratsch" austauschen. Zuerst trat eine kleine Gruppe des 
hiesigen Kindergartens mit Märchenliedern auf. Später trugen ei-
nige unserer Gäste humorvolle Texte vor, die sich zum Beispiel mit 
der Betreuung asylsuchender Brieftauben, Kindheitserinnerungen 
und Alterszipperlein beschäftigten. Kenntnisse über alte und neue 
Ortsgeschichte waren bei unserem Quiz gefragt. Die Sundhäuser 
Frauengruppe hatte sich gut vorbereitet, konnte fehlerfrei antwor-
ten und einen Preis in Empfang nehmen. Auch alle anderen Mit-
wirkenden wurden mit kleinen Aufmerksamkeiten bedacht. Beein-
druckt zeigten sich unsere Gäste vom Auftritt des Kirchheilinger 
Posaunenchors, der seit einem Jahr besteht und dank fachlich 
kompetenter Anleitung ein bemerkenswertes Repertoire an Volks-, 
Kirchen- und Filmmusiken vorweisen kann. Bereits traditionell 
ist unsere Hausprämierung: Mit einer Urkunde und einer kleinen 
finanziellen Zuwendung würdigten wir auch dieses Mal eine dorf-
gerechte Fassadengestaltung. Zum Abschluss unseres Spinnstuben-
programms trug unser Vorsitzender, wie gewohnt in Mundart, eine 
humorvolle Chronik des vergangenen Jahres vor. Wir danken der 
Bedienug im "Alten Speicher" für die freundliche Bewirtung und 
freuen uns, wenn wir 2020 unsere Spinnstube wieder in diesen 
Räumen durchführen können.

"Eine Waidmühle für unser Dorf"
Der Erlös der Spinnstubengeldsammlung (268,50€) soll der 
Grundstock für die Errichtung einer Waidmühle in Kirchheilingen 
sein. Warum ist uns das als Heimatverein so wichtig? Der Anbau 
des Färberwaids lieferte über Jahrhunderte den Ausgangsstoff für 
die Blaufärberei und den Blaudruck. Im Thüringer Becken und 
seien Randgebieten bestanden dafür optimale Bodenbedingun-
gen. Der Farbstoff aus dem hier angebauten Waid war besonders 
qualitätsvoll und demzufolge über Deutschlands Grenzen hinaus 
begehrt. Das brachte den Bauern Wohlstand (...und den Händlern 
Reichtum). Auch in Kirchheilingen wurde Waid angebaut - laut 
Überlieferungen arbeiteten hier mindestens vier Waidmühlen und 
die Bezeichnungen "Waidpforte" und "Waidberg" gibt es heute 
noch. Wir finden es wichtig, an diesen Wirschaftszweig, der die 
Geschichte des Ortes maßgeblich mit prägte, zu erinnern und 
Kenntnisse über den Waidanbau und dessen Verarbeitung nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Deshalb werden wir uns in unserer 
Heimatvereinsarbeit nun auch um den Nachbau einer Waidmüh-
le kümmern. Dazu brauchen wir Geld, allein ein nachgefertigter 
Stein kostet etwa 2000,- bis 2500,-€; wir brauchen Material für die 
Mühlenkonstruktion, wir benötigen fachliche Beratung und fach-
liche Mitarbeit. Für die Finanzierung organisieren wir Spendenak-
tionen, sind dankbar für jede noch so kleine und auch große Zu-
wendung von Privatpersonen, Firmen, Institutionen, Vereinen... 
Wir werden hiesige Finanzunternehmen ansprechen, Fördermittel 
über die Gemeinde, die VG, den Landkreis, das Land Thürin-
gen,.... beantragen. Spendeneingang und Geldbestand werden do-
kumentiert und regelmäßig im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Bei 
Bedarf stellen wir Spendenbescheinigungen aus.
Und wenn wir die Waidmühle einweihen, soll das mit einem zünf-
tigen Waidfest geschehen!
H. Dietrich im Auftrag des Heimatvereins Kirchheilingen e.V.

Gemeindenachrichten aus Kutzleben

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL 
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Kutzleben sind am 26. Mai 2019 8 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern

*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
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legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Kutzleben vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 32 Un-
terstützer = 42 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.

hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 27 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 05/2019
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Kutzleben, den 05.03.2019
Kaiser
Wahlleiterin

Gemeindenachrichten aus Mittelsömmern

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL  
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Mittelsömmern sind am 26. Mai 2019 6 Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern

*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
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angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Mittelsömmern vertreten sind, müssen neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 
24 Unterstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.

der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
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Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Mittelsömmern, den 05.03.2019
Kalmus
Wahlleiter

BESCHLÜSSE GEMEINDE MITTELSÖMMERN VOM 31.01.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2019 in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

SATZUNG GEMEINDE MITTELSÖMMERN

Haushaltssatzung der Gemeinde Mittelsömmern  
(Unstrut-Hainich-Kreis) 

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Mittelsöm-
mern folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 463.600,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 84.100,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (A)271 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v.H.
2. Gewerbesteuer 357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 77.200,00 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der für das Haushaltsjahr 2019 vorliegende Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2019 in Kraft.

Mittelsömmern, den 14.02.2019
Gemeinde Mittelsömmern
(Siegel)
Lutz Kalmus
Bürgermeister

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1. Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Mittelsöm-

mern für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
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Mit Beschluss-Nr. 2019/01 vom 31.01.2019 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Mittelsömmern die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

2. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich Kreises, Kommunal-
aufsicht, hat mit Schreiben vom 12.02.2019 (Az.:07.3-1512-
0026/19) die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang be-
stätigt.
Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Satzung nicht.
Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde Mittel-
sömmern unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend geworden ist.

3. Gemäß § 57 (3) Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der 
Gemeinde Mittelsömmern für das Haushaltsjahr 2019 in der 
Zeit vom 18.03.2019 bis 29.03.2019 bei der Verwaltungsge-
meinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während der Sprech-
zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur 
Entlastung und Beschlußfassung über die Jahresrechnung des 
Haushaltsjahres 2019 nach § 80 (3) Satz 1 ThürKO zur Ein-
sichtnahme in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt zur Verfügung gehalten.

Mittelsömmern, den 05.03.2019
Lutz Kalmus
Bürgermeister

BESCHLÜSSE GEMEINDE MITTELSÖMMERN VOM 31.01.2019
2019/02
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den Finanzplan 2018-2022 in vorliegen-
der Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Gemeindenachrichten aus Sundhausen

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL 
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Sundhausen sind am 26. Mai 2019 6 Gemein-
deratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
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rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften
persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom 
Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis 
zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-

und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Sundhausen vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag je-
der Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 24 Un-
terstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 32 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 05/2019
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 

als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 
ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Sundhausen, den 05.03.2019
Braun
Wahlleiter

BESCHLÜSSE GEMEINDE SUNDHAUSEN VOM 25.02.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Sundhausen beruft für die Durch-
führung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Herrn Diethard 
Braun - Beigeordneter der Gemeinde - als Wahlleiter sowie Frau 
Sieglinde Kindervater - Wahlberechtigte der Gemeinde - als des-
sen Stellvertreterin.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 5
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 5
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 1

Gemeindenachrichten aus Tottleben

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL 
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Tottleben sind am 26. Mai 2019 6 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-

nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
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zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Tottleben vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 24 Un-
terstützer = 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-

der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
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tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 

Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Tottleben, den 05.03.2019
Mörstedt
Wahlleiter

BESCHLÜSSE GEMEINDE TOTTLEBEN VOM 19.02.2019
2019/01
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Tottleben beruft für die Durch-
führung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Herr Steffen 
Mörstedt– Bürgermeister der Gemeinde - als Wahlleiter sowie 
Herr Enrico Schubert- Wahlberechtigter der Gemeinde - als des-
sen Stellvertreter.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Gemeindenachrichten aus Urleben

Amtlicher Teil

BEKANNTMACHUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN ZUR WAHL 
DER GEMEINDERATSMITGLIEDER AM 26.05.2019
1.
In der Gemeinde Urleben sind am 26. Mai 2019 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. 
Danach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
(§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 

mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesre-
publik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Re-
publik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Repub-
lik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum 
Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern
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2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Be-
werber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfol-
ge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der 
Gemeinde Urleben vertreten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind (also insgesamt 10 Unterzeichner + 24 Unterstützer 
= 34 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinde-
rat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019,18.00 

*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind wahl-
berechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthal-
ten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; (bei Partei-
en und als Verein eingetragenen Wählergruppen sind die in der jeweili-
gen Satzung eingetragenen Angaben zu Namen und ggf. Kurzbezeich-
nung zu beachten); dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere 
ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Par-
tei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.
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Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
dienstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr
mittwochs - geschlossen -
donnerstags 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
freitags 9.00 Uhr -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Zim-
mer 1 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit 
oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Ein-
tragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu 
versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl –(22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl 

(12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvor-
schläge sind beim Wahlleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 12, 99955 Bad 
Tennstedt, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bin-
dung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der 
Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler 
hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Ge-
meinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträgli-
chen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahl-
gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten An-
forderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 
2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

Urleben, den 05.03.2019
Blumschein
Wahlleiter

BESCHLÜSSE GEMEINDE URLEBEN VOM 28.02.2019
2019/03
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Urleben beruft für die Durch-
führung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 Herrn Thomas 
Blumschein – Bediensteter der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiter 
sowie Frau Anja Sittig - Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als 
dessen Stellvertreterin.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 5
hiervon auszuschließende Mitglieder
gem. § 38(1) ThürKO:

0

an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 5
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
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Nichtamtlicher Teil

NACHRUF
Die Gemeinde Urleben sowie die Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt nimmt Abschied vom

Altbürgermeister Joachim Jaritz
Wir bedanken uns für seine Verdienste und sein Wirken zum Wohle der Gemeinde Urleben.

In seiner Zeit als Bürgermeister hat er Urleben zu einem schönen und lebenswerten Ort gemacht. Dafür gebühren ihm unser Dank 
und unsere Anerkennung.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen.

Ronald Schmöller Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Andere Behörden / Verbände

LANDRATSAMT UNSTRUT-HAINICH-KREIS INFORMIERT ZUM PROJEKTAUFRUF
Heute startet der Projektaufruf für nichtinvestive Projekte im Un-
strut-Hainich-Kreis, welche dazu beitragen, das Zusammenleben 
der Generationen zu fördern, familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen auszubauen und ländliche Räume zu stärken. Projektan-
träge können ab sofort bis zum 21.03.2019 eingereicht wer-
den. Wenn Sie ein Projekt beantragen wollen, sollte sich dieses in 
einem der folgenden Handlungsfelder bewegen:
•	 Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
•	 Entwicklung und Umsetzung alternativer Mobilitätslösungen,
•	 Bildung im familiären Umfeld, inkl. Freizeit- und Erholungs-

angebote,
•	 Beratung, Unterstützung und Information,
•	 Wohnumfeld und Lebensqualität,
•	 Dialog der Generationen.
Unter der Internetadresse: https://www.unstrut-hainich-kreis.de/
index.php/uhk-sozial/9-nicht-kategorisiert/1704-projektaufruf-
zur-beantragung-von-mikroprojekten
finden Sie den detaillierten Projektaufruf mit Antragsformular, 
Förderrichtlinie und ersten Ideen für konkrete Projektgegenstände.
Es können Personal-, Sach- und Honorarausgaben bis zu einer 
maximalen Höhe von 6.000,00 Euro beantragt werden. Die 

Förderung beträgt regelmäßig bis zu 95 %. Insofern Projektzie-
le und deren Umsetzung nur bei Übernahme sämtlicher zuwen-
dungsfähiger Ausgaben realisiert werden können, wird der Land-
kreis grundsätzlich eine 100%-Förderung bewilligen können.
Wer ist antragsberechtigt?
gemeinnützige Träger, Verbände der Wohlfahrtspflege, kirchliche 
Träger sowie Städte und Gemeinden
Für weiterführende Informationen und Beratungen zu Antragstel-
lungen und zur Förderungsfähigkeit stehe ich Ihnen sehr gern zur 
Verfügung und freue mich auf Ihre Antragstellungen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
B. Kaufhold
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Stabsstelle Sozialplanung
Lindenbühl 28/29
99974 Mühlhausen
Telefon: 03601 802083
Fax: 03601 80132083

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 17. UNSTRUT-HAINICH TANZTURNIER  
AM 09.03.2019
Der Tennstedter Karnevalverein kann sich über eine finanzielle 
Unterstützung in Höhe von 700,00 € freuen. Das Geld stammt 
aus dem Spendenfonds.
Das Tanzturnier ist am 09.03.2019, 10 Uhr ist die Eröffnung. 
In diesem Jahr gibt es einen Rekord mit ca. 70 gemeldeten Pro-
grammpunkten. Die Auslosung der Teilnehmer fand beim Kin-
derfasching am letzten Wochenende statt. Es werden nicht nur 
Vereine aus dem Unstrut-Hainich-Kreis teilnehmen, sondern auch 
Vereine aus den Kreisen Kyffhäuser, Eichsfeld, Gotha und auch aus 
dem Raum Leipzig.
Der Tennstedter Karnevalverein mit ca. 120 Vereinsmitgliedern 
(jüngstes Mitglied 4 Jahre, ältestes über 70 Jahre) organisiert diese 
Veranstaltung. Dies kann allerdings nur realisiert werden, da auch 
andere Vereine die Veranstaltung mit unterstützen, so z. B. der 
TSV 1861 Bad Tennstedt und die Feuerwehren Bad Tennstedt und 
Tottleben. Eine große Unterstützung sind auch die Eltern unserer 
Kinder und Jugendlichen.
Alle Interessierte des karnevalistischen Tanzsports sind herzlich 
eingeladen, für Essen, Trinken und gute Laune ist gesorgt.
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Schulnachrichten

TAG DER OFFENEN TÜR

an der Staatlichen Regelschule -Novalis- Bad Tennstedt

Am Sonnabend, dem 23.02.2019 hatte die Staatliche Regelschule 
Bad Tennstedt ihre Türen für zukünftige Schulanfänger*innen der 
Klasse 5 sowie die Eltern und sonstige Interessierte weit geöffnet.

Von der Schulleitung und von den Mitgliedern des Fördervereins 
mit Kuchen und Kaffee empfangen, führten Schüler*innen der 
Klassen 5 bis 10 die Gäste durchs Schulhaus und beantworteten 
Fragen.
In verschiedenen Fachkabinetten wurden von Lehrer*innen Ak-
tivitäten wie „Naturwissenschaften erleben“, „Technik zum An-
fassen und Modellbau“, „Dokument-Erstellung am PC“; das 

Geografiequiz „Scholle auf Reisen“, Sprachspiele in Englisch und 
Französisch und vieles andere mehr angeboten, damit zukünftige 
Schüler die Schule und die verschiedenen Unterrichtsfächer schon 
ein wenig kennen lernen konnten.

Eltern und Großeltern informier-
ten sich über die Bildungsinhalte 
einer „Berufswahlfreundlichen 
Schule“, über an der Regelschule 
mögliche Bildungsgänge und die 
Angebote von Arbeitsgemein-
schaften und Schulsozialarbeit. 
Auch die Schülervertretung war 
vor Ort und berichtete über ihre 
Aktivitäten und demokratischen 
Mitwirkungsmöglichkeiten.
Daneben spielten aber auch Fra-
gen zur angekündigten Schulsa-
nierung in den Jahren 2019 und 
2020 eine wichtige Rolle. Auch 

wenn der bauliche Zustand einer Schule noch nicht viel über die 
Qualität der Ausbildung aussagt, fiel manchem Besucher schon ins 
Auge, wie der Zahn der Zeit und der Sanierungsrückstand den op-
tischen Zustand der Schule beeinträchtigen. „Wir hoffen sehr, mit 
der geplanten Schulsanierung eine optisch und technisch attrak-
tivere Lernumgebung zu bekommen, als das momentan der Fall 
ist. Schließlich befördert eine freundliche Gestaltung von Schul-
haus und Klassenräumen ein positives Lernklima“, so Schulleiter 
Matthias Ziegler, der sich an dieser Stelle auch im Namen aller 
Kolleg*innen bei allen Besuchern für ihr Interesse und allen Akteu-
ren für ihren fleißigen Einsatz bedankt.

THEATER - THEATER
Seit mehreren Jahren schon besteht an der Staatlichen Regelschule 
-Novalis- Bad Tennstedt unsere AG Theater.
Zurzeit zählt diese 20 schauspielbegeisterte Schüler*innen der 
Klassen 5 bis 10. Herr Scholz, Fachlehrer für Englisch und Ge-
schichte, sorgt für die nötige technische Betreuung.

Seit einem knappen Jahr proben 
wir wöchentlich zwei Stunden an 
unserem aktuellen Stück, einer 
„Romeo und Julia“ - Inszenie-
rung.
Die Ideen zu dieser Inszenierung 
wurden zum größten Teil von 
Schüler*innen der 10. Klassen 
entwickelt; Julia Michalski, Schü-
lersprecherin unserer Schule, trug 
maßgeblich zum Verfassen des 
Textes bei.
Die jungen Darsteller*innen sind 

mit Feuereifer und viel Engagement bei der Sache. Deshalb op-
fern sie eine Menge Freizeit - eine nicht alltägliche Bereitschaft, 
die Anerkennung verdient. So fehlte niemand zu zwei Proben, die 
in den Herbstferien standen; ebenso bei der Probe während der 
Winterferien.
Dank großzügiger Unterstützung unseres Schulfördervereins 
konnten wir mehrere Workshops mit dem uns seit Jahren zur Seite 
stehenden Theaterpädagogen Steffen Wilhelm - „Willi“ - vom Ju-
gendtheater „Die Schotte“ in Erfurt organisieren. Mit Willi trafen 
wir uns am 22. Februar erneut zu einem wieder sehr erfolgreichen 
und gewinnbringenden Workshop, der allen neben neuen Ideen 
für unser Stück auch viel Spaß brachte.

Zusätzliche Bewegungs- und Im-
provisationsspiele heizten die 
Stimmung und die Spiellaune 
richtig an. 5 - 6 Stunden intensi-
ver Proben fordern ein hohes 
Maß an Durchhaltevermögen 
und Selbstdisziplin. Dafür zolle 
ich allen meinen Eleven und Ele-
vinnen großen Respekt.
Ebenso soll hier nicht unerwähnt 
bleiben, dass die Mitglieder der 
AG Theater mit überraschenden 
Einfällen die Workshops, benö-
tigte Requisiten und andere Ma-

terialien für unsere Arbeit mitfinanzierten, indem sie Kuchenbasa-
re veranstalteten oder mit einer vorweihnachtlichen Singe - Aktion 
Spenden sammelten.
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Mein Dank gebührt auch allen Muttis, Vatis, Omis, Opis, Tanten 
und anderen Verwandten, die uns durch Verpflegungs- und Ku-
chenzuwendungen wie auch als „Chauffeure“ unterstützten.
Ende März freuen sich die jungen Schauspieler*innen auf einen 
Besuch der Erfurter Schultheatertage.

Neben der Freude, gute Theaterstücke anzuschauen werden sie sich 
dort von anderen Schultheatergruppen zu neuen Ideen inspirieren 
lassen.
Die Premiere unseres Stückes „Romeo und Julia“ ist für Ende Ap-
ril geplant – Sie dürfen gespannt sein.
Petra Schiel
Leiterin der AG Theater

FRIDOLIN - EIN KLASSENMASKOTTCHEN MACHT FERIEN
Wo gibt es denn so etwas? In der THEPRA-Grundschule Kirch-
heilingen ist jede Klasse von der 1. – 3. im Besitz eines Klassen-
kuscheltiers. Dieses nimmt an den Wochenenden am Familienle-
ben eines jeden Kindes teil. Auch in den Ferien möchten die Tiere 
nicht in der Schule bleiben. In den Winterferien sollte Fridolin, das 
Maskottchen der Ersten, bei einer Erzieherin einziehen und nahm 
somit gleichzeitig am Ferienprogramm in der Schule teil.
Begonnen hatten diese am Montag mit einer Winterolympiade in 
der Turnhalle. Bei Disziplinen, wie „Eisschollenhüpfen“, „Skifah-
ren“, “Schlittenziehen„ und einer „Schneeballschlacht“ traten zwei 
Teams gegeneinander an. Zum Abschluss dieses Wettkampfs er-
hielt jedes Kind, wie auch Fridolin eine Urkunde.
Beim Ausflug am Dienstag in die Thüringen Therme nach Mühl-
hausen blieb Fridolin lieber zu Hause im Trockenen. Die Kinder 
jedoch hatten eine Menge Spaß beim Planschen, Turmspringen, 
Wellenbad und Rutschen. Mit einem gemeinsamen Mittagessen 
wurde der Ausflug beendet.
Am Mittwoch starteten die Vorbereitungen für eine Party rund um 
das Thema Winter, auch ohne Schnee und Eis hatten die Kinder 
Freude daran. Pulverschnee wurde selbst hergestellt, außerdem 
machten wir dekorative Eiskugeln aus Lebensmittelfarbe, Wasser 
und Luftballons, mit einer Lichterkette angestrahlt sahen diese 
wirklich toll aus. Wir gestalteten Sockenschneemänner, Fridolin 
bekam einen Schal der mit den Händen gestrickt wurde. Scheren-
schnitt und ausgestanzte Schneeflocken dienten als Tischdekora-
tion.
Am Donnerstag gingen wir gemeinsam in die Kirchheilinger 
Landfleischerei und kauften Lebensmittel für unser Mittagessen 
am Freitag. Das schöne Wetter genossen wir im „Ehrenhain“ bei 
einem Spaziergang.
Außerdem wurde Pizzateig für Freitag vorbereitet.
Zu unserer „Ice-Party“ kamen die Kinder als Schneemann „Olaf“, 
Eisprinzessin, mit Ohrenwärmern oder als „Jack Frost“ von den 
„Hütern des Lichts“.
Wir spielten lustige Spiele, wie „Wettanziehen“, Eisberg-schneiden 
und tanzten gemeinsam den Ice-/Stoptanz zu ausgewählten Hits 
unserer Kinder.
Zum Abschluss belegten wir Pizza, aßen gemütlich beisammen an 
unserer schön dekorierten Tafel und es gab für jeden eine große 
und leckere Portion Eis mit Sauce und Streuseln.
Fridolin war ein glücklicher Fuchs in dieser Woche, sowie die Kin-
der auch.
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VERANSTALTUNGEN

THEPRA Grundschule Kirchheilingen

18.03.- 19.03.2019 Aktion gegen den Hunger -Schule-
21.03.2019 Schulplanetarium -Schule-
21.03.2019 Känguru-Wettbewerb -Schule-
11.04.2019 Lauf gegen den Hunger -Sportplatz Kirchheilingen-
12.04.2019 Projekttag Ostern -Schule-
14.04.2019 3 Türmelauf -Bad Langensalza-
10.05.2019 Röblinglauf -Mühlhausen-
17.05.2019 Crosslauf -Blankenburg-
07.06.2019 Schulpfingstfest -Schule-
25.06.2019 Sportfest -Schule-
28.06.2019 Sommerfest /Verabschiedung Klasse 4 -Schule-
05.07.2019 Feierliche Zeugnisausgabe Klasse 4 - Alter Speicher-

Sonstiges

19. BABY & KINDERBASAR
Thema: Frühling / Sommer

auf dem Saal der Schänke in Schwerstedt
am 23. März 2019
von 09.30 - 12 Uhr
ab 09 Uhr für Schwangere & eine Begleitperson
Angeboten wird alles Gebrauchte rund ums Kind :
* Baby/Kinderbekleidung (alle Größen ) & Schuhe
* Babyausstattung
* Umstandsbekleidung
* Kinderwagen, Autositze, Fahrradsitze

* Spielzeug aller Art
* Dreiräder, Roller, Laufräder, Fahrräder etc.
* Schulartikel

Haben Sie auch etwas zu verkaufen?
Die Anmeldung mit der Vergabe der Teilnehmernummern sowie 
die Verkaufsmodalitäten findet am 15.03.2019 16-17 Uhr in der 
Schänke in Schwerstedt statt.
Die Startgebühr von 3 € ist bei der Anmeldung zu zahlen.
10% vom Gesamtumsatz werden als Spende einbehalten.
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keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig ver-
wendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
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GROSSER FLOHMARKT
Für Kindersachen und Spielzeug, diesmal auch mit Handmade Neuware in der alten 
Turnhalle (bei der Regelschule) Bad Tennstedt

Sonntag, 31.03.2019
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(Anmeldungen unter 0151/17377461)

in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein Bad Tennstedt


